
II- 42" der Beilagen zu den stenographisd1en Protokollen des Nationalrates 

XIII. GeSelzgebung5period~ 

t;!f9 / A.B. 
DER BUNDESMINISTER 

fÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Anfrage Nr., 492/J der Abgeordneten 
lng. Hobl und Genossen 

betro gesetzliche Vorschriften über 
Sicherheitsgurten in Kraftwagen. 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Anton Benya 

-
In Beantwortung der schriftlichen Anfr2ge Nr., 492/J g die die 

Abgeordneten Ing .. Hob1 und Genossen am 30 ~ I\lai 1972 an mich 

richteten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Ein soeben fertiggestellter Entvmrf einer 6 0 Ncvelle zur Kraft­

fahrgesetz-·DurchführUl1.gsverordnu.l'lg 1967 ~ der im Juli vom Kraft­

fahrbeire .. t beraten \"I'lrr'de 1 sieht u"a. eingehende Bestimmungen über 

die Beschaffenheit und PrJfung von Sicherheitsgurten vor& Ich 

beabsichtige, diese Verordnungsnovelle und damit auch die Be­

stimmu.''1gen tiber die Beschaffenheit der 3icherhei tsgurte und über 

die Pri.ifung von Sicherheitsgurten noch vor dem Herbst zu erlassen.., 

Gemäß § 35 Abs.4 des Kraftfahrgesetzes 1967 iodoF o der Kraft= 

fahrgesetz-No-ve11e 1971 hat der Bundesminister für Handel, Ge= 

"rerbe und Industrie unbeschadet der Bestimmungen. des Abs o 5 dieser 

.. '," Gesetzessi.;~11e auf Antrag d?-e ausländische Genehmigung oder Kenn-

zeichnu..."lg einer Type. von Teilen oder Ausrt.i.stiL."'lgsgegenständen von 

Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder vor). Sturzhelmen für Kraft­

failrer fU;r die Dauer der Geltung dieser Genehmigung als einer in­

ländischen gleichgestell t anzuerkennen, ~{enn der Gener.JI1igullg zu 

, entnehmen ist~ daß die ~~ype den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 

und der hj.0ZU erJ_8..ssenen Verordnungen entspricht und das auslän-

-/ 
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disehe Verfa.,'lren bei der Genehmigung und der Festsetzv .. ng des 

Genehmiglli~gszeichens dem inländischen Verfahren gleichwertig 

ist. 
Im Abs.,5 des § 35 wird bestimrr:.t r daß die ausländische Genehmi­

gung lmd die Kennzeich.."lung eine~c Type von Tei.len. oder AusrUstungs­

gegenständen von Kraftffu~rzeugen. oder Anhängern oder von Sturz­

helmen für Kraftfahrer, wenn sie von Österreich auf Grund inter­

nationaler Vereinbarungen a.n.zuerkellilen sind s für die Dauer der 

Gel tu..ng der GenehrnigtL."1.g als einer inländischen Genehmigung und 

einem inländischen. Genehmigungszeichen gleichgestellt gelten~ 

Die oben \üedergegebenen Bestimnn.mgen sind auch auf Sicheru~ 

hei tsgurten anzuwenden, s~daß die rechtliche Vorsorge im Sinne 

der Anfrage bereits getroffe~ isto 

Zu 3 .. ~ : 

Ich ·werde die fUr meinen B.essortbereich in Betracht kommenden 

Vorbereitungen für den Ent"ru.rf einer Novelle zu~ Kraftf'ahrge­

setz 1967 treffens die die AusrU.stung derPersonenkrafti<lagen 

Uil.d Kombinationskrafhragen mit Sicherheitsgurten vorschreibt;lJ> 

Die Frage der Verl'lendungspflicht von 8icherhei tsgurten wird auf 

internationaler Ebene 8e1.1, J.c •. ngem behandelt und vlUrde auch von 

der "Europäischen Konferenz der Verkehrsminister" im Juni d.JI) 

in London erörtert .. Diese Erörter'...l11g ergab, daß die bekannten 

mit einer Verwendungspflicht von Sicherheitsgurten verbundenen 

großen Schvüerigkeiten 1~J.'ld Probleme bei der Vollziehung noch nicht 

als zufriedenstellend gelöst betrachtet werden können .. Ich hal.t!C; 

es daher auch im Hinblick auf den starken Fremdenverkehr für ange­

zeigt, eine kraftfahrgesetzlich8 Vorschrift über die Pflicht zur 

Verwendung von Sicherheitsgurten unter 3erUcksichtigung der im 

Rahmen der Konferenz der Europäischen Verkehrsminister noch vor­

gesehenen Bera.tungen zum gegebenen Zeitpunkt zur Diskussion zu 

stellen.? 
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